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Bootsmann-Ausbildung  (RS 1 auf MRB) 
Voraussetzungen: 
⇒ mindestens 2 jährige aktive Mitarbeit in der WW  

⇒ 15. Lebensjahr vollendet (Einsatz als Bootsmann erst mit 16 Jahren möglich!) 

⇒ DRSA Silber abgeschlossen 

⇒ Die San A - Ausbildung muß bis zur 1. Verlängerung abgeschlossen sein ! 
 
Ausbildungsinhalte: 
⇒ sicheres Schwimmen mit Bekleidung in der Strömung 

⇒ sicheres Anlegen von Rettungswesten über die Bekleidung an Land und im Wasser 

⇒ sicheres Ablegen der Rettungsweste (mit Bekleidung) im Wasser 

⇒ Beherrschung der Aufgaben des RS 1 (Bootsmann) und RS 2 auf einem MRB (Aufgaben RS1/2 siehe Dienstanweisung MRB)  

⇒ Beherrschung des Schwimmens mit Leine und Rettungsgurt mit Schwimmflossen und ohne (nur mit Schuhe) 

⇒ Beherrschung der Bootskommandos entsprechend der Bootsführerausbildung und der Leinenführung 

⇒ Beherrschung des sicheren von Bord und an Bord gehens des RS 2 

⇒ abgeschlossene Boots- und Knotenkunde 

⇒ sichere Anbordnahme von Verunglückten mit und ohne Hilfsmitteln 

⇒ Sichere Handhabung der Leinen beim Abschleppen und beim Bergen von Booten 

⇒ Beherrschung der Schallzeichen 

⇒ Funkunterweisung 

⇒ sicheres Bedienen aller Bootseinrichtungen einschließlich Notfahrkompetenz 

⇒ Kenntnisse über die einzuhaltenen Dienstanordnungen (DA), Dienstvorschriften (DV) und  
       Arbeitsschutzanordnungen 
 
Abnahmeberechtigte: 
⇒ jeder LS-M Inhaber 

⇒ Bootsführer mit einer mehr als 5 jährigen Bootsführertätigkeit 
 
Leistungsüberprüfung: 
⇒ erfolgt mündlich und praktisch auf vorgegebenem Formblatt - siehe Anlage 1 
 
Bootsmann-Nachweis: 
⇒ Die Bootsmann-Ausbildung ist listenmäßig im KV zu erfassen und durchgehend zu nummerieren. 

⇒ SAKKJJ-xx M(BM)  KK=KV-Kennung; JJ= Jahresendung; xx=lfd.Nr. M(BM)=Standard f.Bootsmannkennung 

⇒ Teilnehmer erhält scheckkartengroßen Nachweis  siehe Anlage 2 

⇒ bei inaktiver Bootsmanntätigkeit verliert der Nachweis nach 3 Jahren seine Gültigkeit und muß neu erworben werden ! 
 
In Kraft treten: 
⇒ Diese Ausbildung wurde durch die WW Landesversammlung am tt.mm.jj in Kraft gesetzt und wird 2004 erstmals   
      ausgebildet 
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Nachweis für die Bootsmann-Ausbildung 
 
Name: __________________ Vorname: __________________Geb. Dat.: __________________ 
 
Nachweis-Nr.: SA ________________ Ausbildungszeitraum vom ___________ bis _______________ 
 
Verantwortliche Lehrkraft/ Bootsführer________________________ /__________________________ 
 
Die Bootsmann-Ausbildung wurde am___________ in ________________ bestanden / nicht bestanden 

           Datum / Ergebnis /Kurz.Zei.Prüfer 
Praxis: 
100 m Schwimmen mit Bekleidung einschließlich Schuhe in der Strömung (Brustschw .) _______/___________/_____ 
 
Anlegen einer Rettungsweste über die Bekleidung an Land und 200m Schwimmen  
 in der Strömung / bei Wellengang. Danach Ablegen der Rettungsweste im Wasser   
und anschließend wieder im Wasser ordentlich anziehen.     _______/___________/_____ 
 
25 m Leinenführung des RS 2 in der Strömung vom MRB aus    _______/___________/_____ 
 
Nachweis der ordentlichen Beherrschung von mind. 6 unterschiedl. Bootskommandos  
durch den Bootsführer.         _______/___________/_____ 
 
Nachweis über das Anbordnehmen von Verunglückten - ohne Hilfsperson und Hilfsmittel _______/___________/_____ 
 
Nachweis über das Anbordnehmen von Verunglückten - mit Hilfsperson und oder Hilfsmittel _______/___________/_____ 
 
Nachweis über die Handhabung und Leinenführung beim Ab- und Anlegen des MRB  _______/___________/_____ 
 
Nachweis über die Beherrschung der Handreichungen bei der Be- und Entladung von  
liegenden Verletzten         _______/___________/_____ 
 
Nachweis über die Handhabung eines Handlotes, Peilstange usw.    _______/___________/_____ 
 
12 m Zielwerfen mit einem Rettungsring mit Leine vom fahrenden MRB aus   _______/___________/_____ 
 
12 m Zielwerfen mit einem Wurfsack vom fahrenden MRB aus    _______/___________/_____ 
 
Horizontale Bergung eines Verunglückten mit weiteren Hilfspersonen    _______/___________/_____ 
 
Nachweis über das Abschleppen eines Bootes      _______/___________/_____ 
 
Nachweis von 6 unterschiedlichen Knoten       _______/___________/_____ 
 
Nachweis der Notfahrkompetenz        _______/___________/_____ 
 
mündlich: 
Fragen zu den Aufgaben des RS 1 (Bootsmann) und RS 2 (Rettungsschwimmer)  
auf einem MRB          _______/___________/_____ 
 
Fragen zur Einsatzbereitschaft und der Bootspflege eines MRB    _______/___________/_____ 
 
Fragen über die geltenden DA und DV sowie über den Arbeitsschutz    _______/___________/_____ 
 
Fragen zu den Schallzeichen        _______/___________/_____ 
 
Nachweis über die abgeschlossene San A - Ausbildung     _______/___________/_____ 
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Muster 
 
 
Scheckkartengröße 
 

Deutsches Rotes Kreuz
KV Musterstadt e.V.

Bootsmann-Ausbildung SA 1403-xx M(BM)

Herr / Frau
h at die Bedingungen für die Bootsmann-Ausbildung für Motor-

rettungsboote der WW am _______________nachgewiesen.

                                           WW Siegel

WW-Kreisleiter                                        Bootsführer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 und Armelabzeichen Bootsmann 
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